
stung von Ordnung und Sicherheit befassen, entschei
dend zu verbessern und zu aktivieren. Es zeigen sich 
bereits erste Ergebnisse. So ist der Bauabschnitt 
„Riethviertel“ in Erfurt-Nord, bei dem es besonders 
Anlaß zur Kritik gab, nunmehr beispielgebend für die 
Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit auf allen 
Baustellen. Auftakt dafür war eine Sicherheitskonfe
renz in diesem Bauabschnitt, an der die Rechtskom
mission des Bezirksvorstandes und das Bezirksge
richt mitgewirkt haben. Die zuständige Konfliktkom
mission hat einen entscheidenden Anteil an dieser 
positiven Veränderung. Das ist nicht allein auf deren 
Beratungen zurückzuführen. Sie wirkt hauptsächlich 
vorbeugend, indem sie den Werktätigen das sozialisti
sche Recht und die Notwendigkeit seiner Einhaltung 
erläutert.
Der Senat für Arbeitsrechtssachen des Bezirksgerichts 
nutzt die vom Gewerkschaftsorgan und vom Bezirks
staatsanwalt vermittelten Erkenntnisse, um sie in 
Fachtagungen an die Kreisgerichte weiterzugeben. Dar

über hinaus sind die Arbeitsergebnisse der Konflikt
kommissionen sowie die für diesen Bereich geltenden 
Gesetzesbestimmungen und Leitungsdokumente und 
ihre Umsetzung Bestandteil der Anleitungstätigkeit des 
Senats. Andererseits berichten die Kreisgerichte über 
die Arbeit der Konfliktkommissionen in ihrem Terri
torium.
In den Kreisen werden die Informationen durch die 
Rechtskommissionen ausgewertet. Dem Sekretariat des 
Kreisvorstandes des FDGB werden Vorschläge für Lei
tungsentscheidungen unterbreitet. Auch die Bericht
erstattungen der Direktoren der Kreisgerichte vor den 
Kreisvorständen des FDGB und dem Präsidium des 
Bezirksgerichts ist eine bewährte Form zur Verbes
serung der Leitungstätigkeit.
Die bei uns bisher angewandten Leitungsmethoden ha
ben sich bewährt. Trotzdem werden die Formen der 
Anleitung entsprechend der Forderung des VIII. Par
teitages der SED immer wieder neu durchdacht, um 
die effektivsten Methoden zu finden.
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Erfolgreiche Zusammenarbeit einer Schiedskommission 
mit der örtlichen Volksvertretung und ihren Organen
Die Mitglieder der Schiedskommission der Stadt Fried
richroda, ob Facharbeiter oder Betriebsleiter, ob Leh
rer oder Berufsausbilder, ob Handwerksmeister oder 
Bautischler, ob Hausfrau oder Sekretärin, alle sind be
müht, durch eine gute Arbeit das Vertrauen, das ihnen 
die Bürger durch die Wahl schenkten, zu rechtfertigen. 
Und wenn sich heute viele Bürger der Stadt ver
trauensvoll an uns wenden und unsere Entscheidun
gen akzeptieren, dann ist das ein Ausdruck der Auto
rität unserer Kommission. Dafür spricht auch, daß un
sere Hinweise und Empfehlungen von den Abgeord
neten der örtlichen Volksvertretung mit großer Auf
merksamkeit aufgenommen und in der Arbeit des Ra
tes der Stadt beachtet werden.
Dieses Ansehen hat die Schiedskommission natürlich 
nicht von heute auf morgen erworben. Das war ein 
komplizierter Entwicklungsprozeß, der unter der An
leitung sowohl des örtlichen Organs der Staatsmacht 
als auch des Kreisgerichts und des Bezirksgerichts ver
lief. Eine große Hilfe waren dabei z. B. die ganztägi
gen Konsultationen des Vorsitzenden der Schiedskom
mission beim Kreisgericht, die Teilnahme an Plenar
tagungen des Bezirksgerichts, eine Konferenz der ge
sellschaftlichen Gerichte im Bezirk Erfurt und der 
Erfahrungsaustausch mit der Schiedskommission der 
Stadt Waltershausen./l/
Große Aufmerksamkeit widmen wir den Informations
beziehungen zwischen der Schiedskommission und dem 
Rat der Stadt sowie den Ständigen Kommissionen. Auf 
unseren Vorschlag hin wurde die Ständige Kommis
sion für Ordnung und Sicherheit durch einen Beschluß 
der Stadtverordnetenversammlung beauftragt, in Zu
sammenarbeit mit der Schiedskommission, der Ju
gendhilfekommission und der Kommission für Haft
entlassene in jedem Quartal die Ergebnisse der Be
kämpfung der Kriminalität und der eingeleiteten Maß
nahmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Si
cherheit einzuschätzen, gemeinsam mit den gesell
schaftlichen Kräften weitere operative Maßnahmen 
festzulegen und dem Rat der Stadt entsprechende Emp
fehlungen vorzutragen. Der Rat der Stadt hat sehr bald

1/ Vgl. hierzu auch Becker/Stephanusberg, „Gewährleistung 
von Ordnung und Sicherheit durch die Volksvertretung der 
Städte“, NJ 1971 S. 616.

erkannt, daß die Erfahrungen der Schiedskommission 
für seine Tätigkeit in den Wohnbezirken von großem 
Nutzen sind.
So stellten wir z. B. in Beratungen über Mietstreitig
keiten fest, daß die Ursachen dieser Konflikte oft in 
einer ungenügenden Arbeit der Abteilung Wohnraum
lenkung lagen. Durch zweiseitige Versprechungen, 
nicht ordnungsgemäß abgegrenzte Wohneinheiten und 
Nichtbeachtung des Mietrechts (meistens waren auch 
keine Mietverträge vorhanden) wurden nicht wenige 
Mietstreitigkeiten hervorgerufen. Vor den Stadtverord
neten kritisierten wir diesen Zustand und verlangten 
eine sofortige Veränderung der Arbeitsweise der Ab
teilung Wohnraumlenkung.
Wie sieht es nun nach dieser Kritik aus?
Der Rat der Stadt hat mit Entschiedenheit Verände
rungen — auch personelle — durchgesetzt. Bei der Ver
gabe von Wohnraum werden jetzt die gesetzlichen Be
stimmungen beachtet. Seitdem sind die Mietstreitigkei
ten zurückgegangen. Wir mußten keinen Fall mehr be
handeln, der mit auf die schlechte Arbeit der Abtei
lung Wohnraumlenkung zurückzuführen gewesen wäre. 
Die Eingaben beim Rat der Stadt über Unzulänglich
keiten im Wohnungswesen sind um 60 % zurückgegan
gen.
Durch den Rat der Stadt wurde die Kommunale Woh
nungsverwaltung verpflichtet, ihre Mietverträge zu 
überprüfen und ggf. richtigzustellen. Seit dieser Zeit 
gibt es auch eine engere Zusammenarbeit der Kom
munalen Wohnungsverwaltung mit der Schiedskom
mission. Zu Aussprachen der Wohnungsverwaltung 
z. B. mit Mietern, die ihre Miete nicht bezahlen, wer
den wir mit eingeladen, um zu helfen, solche Streitig
keiten von vornherein zu beseitigen. Bisher brauchte 
das Kreisgericht in diesen Fällen kein Verfahren we
gen Mietschulden aus Mietverträgen der Kommunalen 
Wohnungsverwaltung durchzuführen.
Die vorbeugende Arbeit bleibt nach wie vor eine 
Hauptaufgabe unserer Schiedskommission. Wir gehen 
davon aus, daß unsere Erziehungsarbeit nicht auf Be
ratungen der Kommission beschränkt bleiben darf. Be
währt haben sich z. B. Aussprachen in Einwohnerver
sammlungen über die Arbeit der Schiedskommission. 
Hier finden wir nicht nur aufmerksame Zuhörer, son-
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